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66 

Planfeststellung für die Aufhebung der Höhenbeschränkung 
der Eisenbahnüberführung DB Strecke 1700 über die L 792 in 

Oelde von Bau-km 0+010 bis Bau-Km 0+150 in Bahn-km 
149,132 einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an 

Verkehrswegen und Anlagen Dritter und 
landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen auf dem Gebiet 

der Städte Oelde und Beckum im Kreis Warendorf im 
Regierungsbezirk Münster 

 

B e k a n n t m a c h u n g   

Planfeststellung für die Aufhebung der Höhenbeschränkung der 

Eisenbahnüberführung DB Strecke 1700 über die L 792 in Oelde von Bau-km 0+010 bis 

Bau-Km 0+150 in Bahn-km 149,132 einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen 

an Verkehrswegen und Anlagen Dritter und landschaftspflegerischen 

Begleitmaßnahmen auf dem Gebiet der Städte Oelde und Beckum im Kreis Warendorf 

im Regierungsbezirk Münster 

I. 

Mit Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung Münster vom 03. Juli 2019 

 – Az.: 25.04.02.01-01/18 – ist der Plan die Aufhebung der Höhenbeschränkung der 

Eisenbahnüberführung DB Strecke 1700 über die L 792 in Oelde von Bau-km 0+010 bis 

Bau-Km 0+150 in Bahn-km 149,132 einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an 

Verkehrswegen und Anlagen Dritter und landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen auf 

dem Gebiet der Städte Oelde und Beckum im Kreis Warendorf gemäß § 38 ff. Straßen- und 

Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in Verbindung mit §§ 72 ff. 

Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) und §§ 3 ff. 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz in der Fassung, die vor dem 16. Mai 2017 galt (UVPG 

a. F.) festgestellt worden. Vorhabenträger ist der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-

Westfalen. 

II. 

1. Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses liegt zusammen mit einer 
Ausfertigung der festgestellten Planunterlagen in der Zeit 
 

vom 28. August 2019 bis zum 10. September 2019 einschließlich 
 

bei der Stadt Oelde, Fachdienst Planung und Stadtentwicklung, 
Zimmer 429 während der Öffnungszeiten zur Einsicht aus: 

 

Montags bis freitags:    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstags:  14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Donnerstags:  14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 

Eine weitere Planausfertigung ist an der Infotheke der Stadt Oelde 

während der Öffnungszeiten einzusehen.  
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2. Sofern der Planfeststellungsbeschluss nicht individuell zugestellt wurde, gilt er mit 

dem Ende der Auslegungsfrist allen Betroffenen und denjenigen gegenüber, die 
Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, als zugestellt 
(§ 74 Abs. 4 Satz 2 und 3 VwVfG NRW). 
 

3. Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann der Planfeststellungsbeschluss von 
den Betroffenen und denjenigen, die Einwendungen rechtzeitig erhoben haben, 
bei der Bezirksregierung Münster, Dez. 25, Domplatz 1-3, 48143 Münster 
schriftlich oder elektronisch angefordert werden. 

 
4. Zusätzlich können der Planfeststellungsbeschluss und die festgestellten 

Planunterlagen über die Internetseite der Bezirksregierung Münster unter 
www.brms.nrw.de/go/verfahren (Stichwort  Planfeststellung Straße) für die 
Dauer der Auslegung eingesehen werden. Für die Vollständigkeit und 
Übereinstimmung der im Internet veröffentlichten Unterlagen mit den amtlichen 
Auslegungsunterlagen wird keine Gewähr übernommen. Der Inhalt der zur 
Einsicht ausgelegten Unterlagen ist maßgeblich (§ 27a Abs. 1 VwVfG NRW). 

 

III. 

Gegenstand des Vorhabens 

 

Verfügender Teil des Planfeststellungsbeschlusses 

 

Der verfügende Teil des Beschlusses lautet: 

 

Der Plan für die Durchfahrtshöhenänderung im Zuge der EÜ DB-Strecke 1700 Hamm - 

Hannover in km 149,132 über die L 792, Abschnitt 7, Station 5,489 von Bau-km 0+010 bis 

Bau-km 0+150 einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an Verkehrswegen und 

Anlagen Dritter als auch der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen auf dem Gebiet 

der Städte Oelde und Beckum im Kreis Warendorf wird nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen festgestellt. 

 

Der Planfeststellungsbeschluss beinhaltet ferner landschaftsrechtliche Regelungen und 

wurde dem Landesbetrieb Straßenbau NRW mit Auflagen zum Schutz der Umwelt, der 

Allgemeinheit und zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer, insbesondere 

mit Nebenbestimmungen zur Wasserwirtschaft, zum Bodenschutz, zum Natur- und 

Landschaftsschutz, erteilt. 

 

In dem Planfeststellungsbeschluss ist über alle vorgetragenen Einwendungen, Forderungen 

und Anregungen entschieden worden. 

http://www.brms.nrw.de/go/verfahren


Amtsblatt der Stadt Oelde  Nr. 32/2019 

5 
 

 

Die in den Planunterlagen enthaltenen Grunderwerbsunterlagen enthalten aus 

Datenschutzgründen keine Angaben über Namen und Anschriften der Grundeigentümer. 

Betroffenen Grundeigentümerinnen und -eigentümern wird von der auslegenden Stelle oder 

der Planfeststellungsbehörde auf Anfrage Auskunft über die von dem Vorhaben betroffenen 

eigenen Grundstücke gegeben. 

 

IV. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Die Rechtsbehelfsbelehrung des Beschlusses lautet: 

 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung 

Klage beim  

Verwaltungsgericht Münster 

Manfred-von-Richthofen-Straße 8 

48145 Münster 

(Postanschrift: Postanschrift: Postfach 80 48, 48043 Münster,) erhoben werden. 

Als Zeitpunkt der Zustellung gilt der letzte Tag der Auslegungsfrist. Dies gilt nicht für die 

Beteiligten, denen der Planfeststellungsbeschluss mittels Postzustellungsurkunde gesondert 

zugestellt wurde, hier gilt der Tag der Zustellung. Insoweit kann Klage nur innerhalb eines 

Monats nach Zustellung erhoben werden. 

Die Klage ist beim Gericht schriftlich zu erheben. Der Klage soll dieser 

Planfeststellungsbeschluss und so viele Abschriften der Klage mit ihren Anlagen beigefügt 

werden, dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. Die Klage muss die 

Klägerin/den Kläger, den Beklagten (das Land Nordrhein-Westfalen vertreten durch die 

Bezirksregierung Münster, Domplatz 1-3, 48143 Münster) und den Gegenstand des 

Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten.  

 

Falls die genannten Fristen durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt werden 

sollten, so würde dessen Verschulden der Klägerin/dem Kläger bzw. der Antragstellerin/dem 

Antragsteller zugerechnet werden. 

 

Die Klage kann auch durch die Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 

elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss 

für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Das elektronische Dokument muss mit 

einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 

von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 
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55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung 

geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 

Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs 

und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-

Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 

 

Hinweis: 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 

 

 

Oelde, den 15.08.2019 
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